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SWISSPERFORM-Verteilung – eine Übersicht 
 

Zwischen dem Inkasso der Tarifeinnahmen und der Verteilung an die einzelnen Mitglieder sind 
verschiedene Schritte notwendig, um zu ermitteln, welchem Berechtigten schlussendlich welcher 
Betrag zusteht. Im Wesentlichen zu unterscheiden sind vier Bereiche, drei sogenannte 
Grobverteilungen und schliesslich die Feinverteilung.  

Allgemein gilt, dass im Rahmen von jeder Grobverteilung Zuweisungen an bestimmte Gruppen (an 
Verwertungsgesellschaften oder an einzelne Berechtigtengruppen wie z. B. Ausübende Phono) 
vorgenommen werden. Massgebend dabei ist jeweils der Umfang der Repertoirenutzung im 
entsprechenden Bereich. Konkret wird bei der Grobverteilung nicht eine pauschale Aufteilung 
vorgenommen, sondern es werden spezifische Regelungen für die einzelnen Tarife vereinbart.  

Der erste Schritt ist die «Grobverteilung unter den Verwertungsgesellschaften». Diese Aufteilung 
ist für sämtliche Einnahmen aus den Gemeinsamen Tarifen der Verwertungsgesellschaften 
vorzunehmen. Definiert wird für jeden Gemeinsamen Tarif ein Prozentanteil für jede der fünf 
Schweizer Verwertungsgesellschaften. Dabei erhält SWISSPERFORM in aller Regel 25% der in einem 
Gemeinsamen Tarif eingenommenen Vergütungen. Dieser Anteil ergibt sich aus der Regelung in Art. 
60 Abs. 2 URG, der eine entsprechende Aufteilung der Erträge auf die Bereiche «Urheberrecht» und 
«Verwandte Schutzrechte» vorsieht. Zuständig für diese Grobverteilung ist der 
Koordinationsausschuss der Geschäftsleitungen der fünf Verwertungsgesellschaften (KoAu). 

Anschliessend erfolgt die «Grobverteilung SWISSPERFORM», die Aufteilung der Einnahmen auf die 
fünf Berechtigtengruppen von SWISSPERFORM. Dieser Schritt gilt für die gesamten Brutto-
Tarifeinnahmen, sowohl für die Anteile von SWISSPERFORM an den Gemeinsamen Tarifen als auch 
für die Erlöse aus den SWISSPERFORM eigenen Tarifen (Tarif A TV und Tarif A Radio). Zuerst werden 
von den Bruttotarifeinnahmen die von der Delegiertenversammlung beschlossenen Zuwendungen 
für kulturelle und soziale Zwecke in der Höhe von 10% abgezogen. Danach wird die Aufteilung der 
Einnahmen auf die fünf Berechtigtengruppen von SWISSPERFORM vorgenommen. Auch für diese 
Grobverteilung ist massgebend, welches Repertoire bei welcher Art von Nutzung wie stark 
verwendet wird; die Verteilung wird also nicht pauschal vorgenommen, sondern nach spezifischen 
Regelungen, die für die einzelnen Tarife vereinbart wurden. Verantwortlich für die Festlegung der 
Grobverteilung sind die Vorsitzenden der fünf Fachgruppen von SWISSPERFORM. Resultate der 
Verhandlungen sind im Anhang A des Verteilreglements niedergelegt. 
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Die «Grobverteilung SWISSPERFORM» erfolgt in zwei Teilschritten: Im Rahmen der 
«Grobverteilung 1» werden zuerst die Anteile der Sendeunternehmen ausgeschieden. Die 
tarifspezifischen Verwaltungskosten (z. B. Kosten von Tarifverhandlungen) sowie die allgemeinen 
Verwaltungskosten (z. B. Löhne der Mitarbeitenden) werden vom Restbetrag abgezogen, wobei die 
Sendeunternehmen 3% ihres Anteils an die Verwaltungskosten beitragen. 

Im Rahmen der «Grobverteilung 2» werden die nach Abzug des Anteils der Sendeunternehmen und 
der Verwaltungskosten verbleibenden Beträge unter den weiteren vier Berechtigtengruppen 
(Produzierende und Ausübende, je Phono und Audiovision) aufgeteilt. Dabei werden spezifische 
Verwaltungskosten jeder Berechtigtengruppe nach Verrechnung mit Zinserträgen abgezogen. 

Die darauffolgende Feinverteilung definiert die Aufteilung der Beträge, die nach der Grobverteilung 
auf die einzelnen Berechtigtengruppen entfallen. Diese Detailregelungen sind im Besonderen Teil 
des Verteilreglements niedergelegt. Die Zuständigkeit für die Feinverteilung liegt bei den einzelnen 
Fachgruppen, bzw. für die Sendeunternehmen bei der Interessengemeinschaft Radio und 
Fernsehen (IRF). 

 


